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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Schwärzler und Kollegen vom 28. April 1992, 

Zl. 286l/J-NR/1992 "ermäßigte Bahntarife 

für Studenten" .J 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage l: 

Zcf2J'JAB 

1992 -06- 29 
zu Z861 1J 

"Unter welchen Bedingungen können Studenten die Fahrkarte zum 
ermäßigten Preis lösen,?11 

Hochschüler bis zum vollendeten 25. Lebensjahr bzw. bis zum 

vollendeten 27. Lebensjahr bei Bezug einer Familienbeihilfe 

(die entsprechende Altersgrenze darf vor Beginn des Studien

jahres nicht überschritten worden sein) erhalten bei jedem 

Bahnhof mit Fahrkartenverkauf einen Ermäßigungsausweis, der 

bei Erwerb einer Berechtigungsmarke zu S 110,-- pro Studien

jahr zu einer 50%-igen Fahrpreisermäßigung auf allen Strecken 
der ÖBB berechtigt. 

Zu Frage 2: 

"Unter welchen Bedingungen erhalten die Studenten im Zug vom 
Schaffner eine ermäßigte Bahnkarte'?" 

Hochschüler erhalten nur dann im Zug vom Zugpersonal einen 

ermäßigten Fahrausweis, wenn im Fahrantrittsbahnhof keine Mög

lichkeit bestand, einen ermäßigten Fahrausweis entweder beim 

Fahrkartenschalter oder beim Fahrkartenautomaten zu erwerben. 

In Einzelfällen (z.B. verstärkter Andrang beim Fahrkarten

schalter) kann außerdem die Ausgabe von ermäßigten Fahrauswei

sen auch im Zug angeordnet werden. 
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Zu Frage 3: 

"Sind Sie bereit, diese unverständliche Praxis gegenüber den 
Studenten bei der Ausgabe der ermäßigten Bahnkarten in der 
Bahn im Interesse der Studierenden zu ändern 
a) Wenn ja: Bis wann? 
b) Wenn nein: Wie begründen Sie das Weiterführen der derzeiti

gen Praxis und was spricht gegen eine Ausgabe der er
mäßigten Karten im Zug, wenn Studenten am Bahnschalter 
nicht mehr die Möglichkeit hatten eine Fahrkarte 
zu lösen?" 

Diese wegen ihrer verkaufssteuernden Wirkung begründete und 

vor allem bei Kurzstrecken dem fahrkartenlosen Fahren vorbeu

gende Praxis (bei einer völligen Gleichstellung würde sich 

konsequenterweise der Fahrkartenverkauf völlig in den Zug ver
lagern, was mit Nachteilen für die Bahnkunden und die ÖBB ver

bunden wäre) wird mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1992 folgender

maßen geändert: 

Ab diesem Zeitpunkt werden Fahrpreisermäßigungen - bei Zustieg 

in jedem Bahnhof (mit oder ohne Fahrkartenschalter bzw. Fahr

kartenautomat) - im Zug erhältlich sein. Sollte allerdings 

schon im Fahrtantrittsbahnhof die Möglichkeit des Fahrkarten

erwerbs bestanden haben, so wird beim Lösen des Fahrausweises 

im Zug eine Nebengebühr von S 30,-- zusätzlich berechnet. 

Wien, am 25 .. Juni 1992 
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